
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch die

Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

und dem

Sozialwerk der Freien Christengemeinde Bremen e.V.
Grambker Heerstr. 49

28719 Bremen

- im Folgenden Einrichtungsträger genannt -

wird folgende
Vereinbarung nach § 78b SGB VIII

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1. Gegenstand dieser Vereinbarung sind Leistungen, die der Einrichtungsträger in der voil-
stationären Wohngruppe im Haus ELFA, Schwarzer Weg 96c in 28239 Bremen, für Kinder-
und Jugendliche bzw. deren Personensorgeberechtigte erbringt, die einen Anspruch auf Hilfe
zur Erziehung gemäß §§ 27, 34 oder auf Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB Vill haben.

2. Leistung

2.1. Das Leistungsangebot des Einrichtungsträgers entspricht dem rahmenvertraglich festge-
legten Leistungsangebotstyp Nr. 3 Heimerziehung / heiipädagogisch / therapeutische Wohn-
gruppe. Näheres zu Art, Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leis-
tungsbeschreibung zu entnehmen (Anlage 1). Die Personaiausstattung in Anzahl und Ein-
gruppierung begründet sich aus dem Personaiplan (Anlage 2) und ist Gegenstand der Leis-
tungsvereinbarung.

2.2. Die Leistungen werden nach Maßgabe der aligemein anerkannten Fachstandards und
ordnungsrechtiicher Bestimmungen, sowie der der Entgeltbemessung zugrunde liegenden
personeHen Ausstattung, und unter Beachtung der in der Betriebserlaubnis vom 08.01.2013
genannten (Neben)bedingungen, erbracht. Die Leistungen müssen ausreichend und zweck-
mäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind so zu gestai-
ten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfail gewährleistet ist.

2.3. Die Wohngruppe verfügt über eine Kapazität von 9 Plätzen. Aufgenommen werden in der
Regel Minderjährige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.

2.3. Der Einrichtungsträger darf für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Ju-
gendhiife keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat
nach den §§171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235
oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck soilen sie sich bei der
Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) von
den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Unbeschadet dessen hat der Einrichtungsträ-
ger unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen
eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur
Straf Verfolgung eingeleitet worden sind.



Seite - 2 - zur Vereinbarung über ein Leistungsentgeit für die stationäre Wohngruppe im
Haus ELFA, Schwarzer Weg 96c, 28239 Bremen für die Zeit vom 01.01.2018 bis mind. 31.12.2018

2.4. Nach § 8a SGB VIII ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefä^rdung
für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte
das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies, bei
der Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar wahrzunehmen
und / oder das zuständige Jugendamt unverzüglich zu informieren. '

3. Vergüfungsvereinbarung

3.1. Zur Abgeltung der Leistungen nach Ziffer 2 wird folgende Vergütung für den Vereinba-
rungszeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018 pro Leistungsempfänger und Leistungstag vereinbart:

Vergütung für das Regelieistungsangebot

Vergütung für betriebsnotwendige Investitionen

Gesamtvergütung
pro Leistungsempfänger und Leistungstag

Freihaltegeld pro Leistungsempfänger und Leistungstag
(siehe hierzu § 13 Landesrahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII vom
15.11.2001)

153,35€

16,02€

169,37€

90% vom Gesamt-
entgeit

3.2. Mit der o.g. Vergütung sind alle bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Perso-
nai-, Sach- und investitionskosten abgegolten. Die Berechnungsgrundiagen der genannten
Vergütung sind dem beigefügten Kalkulationsblatt (Anlage 3) zu entnehmen.

3.3 Das o.g. Entgelt kann nur abgerechnet werden, wenn eine KostenzusEcherung des zu-
ständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzeifai! vorliegt.

4. Prüfungsvereinbarung, Qualitätsentwicklung und Dokumentation

4.1. Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-
ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährieistung nach § 8 des Landesrahmenvertra-
ges SGB VIII gelten ebenfalls für dieses Leistungsangebot. Somit erfolgt auch die Berichter"
stattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehfung zur Quaiitätsentwicklung (Berichtsras-
ter) vom 13.03.2009. Die Berichte sind dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe je-
weils alle zwei Jahre - bis zum 31.03. des Kaienderjahres (hier: 2019) - vorzulegen und gehen
gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitätssiche-
rung bezüglich der Dokumentation und Selbstevaluation ein.

4.2> Zukünftige rahmenvertragliche Regelungen zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im
Hinbiick auf die Darstellung des Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sind
zu berücksichtigen.

4.3. Eine umfassende Auslastungsstatistik ist dem Entgeltreferat bis zum 1. Februar des je-
weiligen Folgejahres vorzulegen.
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5. Vereinbarungszeitraum

5.1. Diese Vereinbarung gilt ab dem 01. Januar 2018 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12
Monaten auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

5.2. Zur vollständigen oder teiiweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es
einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 bestimmten Mindestiaufzeit.
Die Vergütungsvereinbamng kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die übrigen Be-
standteiie der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten gekündigt wer-
den.

6. Sonstiges

6.1. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages veriieren die übrigen Bestimmun-
gen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch
eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53. ff. des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)
über den öffentiich-rechtiichen Vertrag.

6.2. Im übrigen gilt der Landesrahmenvertrag nach § 78 f SGB VII! vom 15.11.2001 und die
Rahmenvereinbarung zur Qualitätsentwicklung nach § 78b Abs. 1. Nr. 3 SGB VHI i.V.m. § 8
Landesrahmenvertrag SGB VIII vom 13.03.2009.

6.3 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-
gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG
im elektronischen Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröf-
fentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

6.4. Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil.

Geschlossen: Bremen, Februar 2018

Die Senatorin für Soziales, Jugend,
Frauen, Integration und Sport

Einrichtungsträger

Im Auftrag

^ß

Anlagen ^ _ ....._... . . .. 

Anlage 1: Leistungsangebotstyp Nr. 3 - H
Wohngrupp

Anlage 2: Personalplan
Anlage 3: Kalkulationbiatt
Anlage 4; Formblatt für bauliche und räumliche Ausstattung



Anlage 1

Raster für eine Leisfungsbeschreibung nach § 4 Absatz 2
Einrichtungsindividuelle Leistungsbeschreibung

leistu ng sa n gebofstyp:
Leisfungsangebots-Numnner:1 Leisiungscingebotsiyp/cter iwsfungsangebotsnummer 3

1. Allgemeine Angaben zur
Einrichlyngs

(Kurzbescbreibung der
Einrichtung)

Name und Anschrift der
Einrichtung
Efnrichtungstrager
Art der Einrichtung

Vorgesehene Platzzahl

Ggf. Zahl der Gruppen/
Gruppengröße
Rechts^runtlloQe nach dem
SG8 VIII

Das Haus ELFA ist eine Einrichtung des Sozialwerks c/er Freien
Chnsfengemeinde Bremen e.V. in Bremen Gröpelmgen. Das

Sozialwerk Ist als freier, gemeinnütziger Träger Mitglied im
Par'ftatlschen Wohlfahrfsverhand. Die Einrichtung ist als
stationäre Kinder- und Jugendhllfeeinrtchtung des Soziafwerks
Mitglied im Pwttäthchen Erziehungshiffeneiz.

Haus EiFA
Stationäre Eltern- und Familienakfivierende Kinder- und
Jugendhilfe
Schwarzer Weg 96c
28239 Bremen

Herr Markus Wruck
Frau Kerstin Seidler
0421/64900-327
0421/64900-326
www.sozialwerk-bremen.de

m.wruckfE&sozicflwerk-bremen.de

Ansprechpartner

Telefon
Fax
Web Sozialwerk
E-Mail Fachbereich

Das Haus ELFA umfassf eine „Heilpädagoßisch-therapeutische
Wohngruppe mit 9 genehmigten Betreu ungsplätzen.
Die Kinder/Jugendlichen werden dabei in einer zweifle"
schossEgen Einrichtung in Bremen Gröpelmgen auf dem
Gelände des Christlichen BHdungs- und Soz'iakenfrums West
betreut. Die Einrichtung befindet sich im gleichen Gebäude-
komplex wie die PnVafecAu/e Mentor, die ARCHf-Wes/ (offene,
stodtteilorientierte Angebote für Kinder und Jugendliche) und
die vollsfationäre Kinder" und Jugendhilfeeinrichtung des
Houses Narnt'a

Kinder und Jugendliche (m/w) mit tief greif enden Bezieh-
ungsstörungen, die ein systematisch und speziell gestaltetes
professionelles Milieu benötigen, um sich wetterentwickeln zu
können, werden auf der gesetzlichen Grundlage des SGB VIII
(KJHG) § 34, g 35a und § 41 vom 6. bis zum vollendeten
14. Lebensjahr aufgenommen* Die „obere Altersbeschrön-

kung wird dabei im Hinblick auf den spezifischen Ansatz der
Eltern- und Familienarbeit im Einrichlungskonzept vorgenom"
men.

Es werden gleichsam auch seelisch behinderte odär von einer
seelischen ßehinderung bedrohte Kinder und Jugendliche mit
unterschiedlichen Verhaltensmustem Tm Grenzbereich zu

psychiatrischen Auffälligkeiteri aüfQenomnnen und betreut.

Die leistungstypennummer ist der Letstun^sangebotstypenObersicht Anlage 2 (Klammer} zu entnehmen.
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Die obere Aifersvorgobe von 14 Jahren kann überschritten
werden/ wenn dadurch nach Eihschätzxing der Miforbeiter/
innen die Gruppenzusammensfellung positiv ergänzt und
gleichsam dem betroffenen/der betroffenen Jugendlichen
geholfen werden kann.

Jugendliche, die dEe genannte AItersvorgabe überschreiten/
sollen tendenziell allerdings überwtegend in der direkt be-
nachbarten/ heilpädagogEsch-/ therapeufischen Wohngruppe
des Hauses Narma betreut werden. Erweiterte Möglichkeiten

bietet in diesem Zusammenhang auch das neue, ombulante

Angebot des Soztatwerks, das einzel betreute Jugendwohnen

Ju-Torn.

2. Einrichtungs" und
Angebofsstruktyr des Trägers
(kurzer Gesamtuberblick)

Selbstverständnls/
Leitbilder
Gesamtkäpazifäf/
Angebotsstruktur
Zleigruppen/Arbeits"
$chwerpunkte

Mifarbeiterstruktur/
Qualifikation

Sonstiges

Das Sozialwerk cfer Freien Chrisfengememcfe Bremen e.V. wurde

1979 gegründet. .Seine Arbeit ist auf die Pflege/Betreuung
und Förderung von alten Menschen/ für Menschen mit psy"

chischen Behinderungen sowie Kindörn und Jugendlichen
ausgerfchtet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Qualifizierung
und Arbeitsförderung.

Im Rahmen des christlichen Selbsfverständnisses des Trägers
gilt das Gebot Jesu „Nehmet einander an/" als maßQebIicher
Leitsatz für die Arbeit des SoziaSwerkes. DabeT soll der
Efnsamkeif entgegengewirkt und Möglichkeiten der Gemein-
schaft geboten werden. Zentrale Leitidee ist die ganzheitliche
Betreuung von Menschen nach Geist/ Seele und Körper.

Detaillierte Ausführungen hinsichtlich Selbstverständnis, und
Leitbilder d^s Trägers sind dieser Leistung sbeschreibung in
Form eines Untemehmensleitbildes beigefügt. Ergänzend liegt
zum Struklurversfändnis ein Organigramm des Trägers bei.

Das Leistungsangebot des Sozialwerks umfasst die folgenden

Arbeifsberelche:

Seniorenwohnungen

Tagespflegen für Senioren
Teil- und voiistütionäre Pflege für Senioren
Betreuung und Pflege in der Geronfopsychiafrie
Seelsorgebereich
Fördergruppen für korsakowkranke Menschen
Wohnheim und Betreutes Wohnen für psychisch
erkrankte Menschen

Tagesstötte für psychisch erkrankte Menschen
Werkstätten für Ergotherapie und Beschäftigung mit
Bäckerei, Holzwefksfätf/ Druckerei, Projelcfwerksfatf/

Cafe und Flortstikabfeilung
Arbeifsmarktpolitische Dienstleistungen
Küche und Hauswirtschaff
Verwqltung (Haus-, und Grundstücksverwaitung/

Personalverwaltung, Rechnungswesen/ Buchhalfung und

Controlling]
BauabteH.ung (Trockenbau, Elekfrofechnik, Maler,

Garfenbau, Schlosserei und Hausmeisterdienste)

Sport- und Gesundheifszentrum mit angegliedertem

Sportverein [CSV-Fif färs leben)

Weitere Leistung sa n geböte unterhält das Sozialwerk im

Bereich der Kinder und Jugendarbeit;

Leistung sb es ehre ibung einrlchtungslndividue!) 5GB VIII *-Anlage l



® Pnvatschule Mentor (Klassen 5-13)
® Offene Kinder- und Jugendarbeit ARCHE-West
® Diverse Sportgruppen im Sportverein CSV
® Haus Narnja - Stationäre Kinder- und Jugendhllfe

® Haus 7iand - Stationäre Kinder" und Jugendhilfe
® Haus Zwergensee — HeHpädagogische Wochengruppe

® Ju-Tö'rn "- Elnzelbetreufes Jugendwohnen

» In Planung: Haus ELF'A - (hier beschriebene Einrichtung)

Das Sozhlwerk beschäftigt aktuell über 500 Mltarbei+ef/innen
mit weit gefächerten/ beruflichen QualifEkatlonsspektren. Diese
reichen von ausgebildeten Pflegekräften im Sentorenbereich
über pädagogische und therapeutische Fachkräfte im Bereich
der Erwachsenen-psychiatrie und dem Kinder- und Jugend-

bereich bis hin zu qualifizierten Berufsgruppen des Handwerks
und der Hauswirtschaft- Verschiedene Hilfskräfte werden in
den beschriebenen Bereichen zur Unterstützung eingesetzt

3. Zielsetzung/ Konzeption
der Einrichtung

Pädagogisches Leifbiid
Zielsetzung der Arbeif und
Förderung
Versorg ungsregion

Zielgruppendiff.
Zeitliche Dauer der
Hilfeleistung

Methodische Grundlagen der
Arbeit: (heilpädagogische
Ausrichtung/

Le bensweltorientie rung/

Systemische Ansätze)

Das Haus ELW ist/, wie eingangs erwähnt, im Bremer OrtsteH

Gropetingen beheimatet, nimmt aber analog zu anderen

stationären Einrichtungen in Bremen einen „überregionalen

Versorgungsauftrag wahr.
i

Die Arb^tt wird dabei von den folgenden konzeptionellen
Prämissen geieifeft

® Arbeit auf der Grundlage eines christlichen Weit- und
Menschenbildes <;

• Würdigung der betreuten KInder/Jugendlichen und
Personensorgeberechtigten als individuelle Persönlich-

keiten
e Maßnahmen werden auf die individuellen Erfordernisse

der Persönlichkelfsentwlcklung abgestimmt/ wobei eine

'ressourcenorientierte Förderung und Forderung der

Kinder und Jugendlichen sowie des Herkuhffssys+em?
stattfindet.

» Die Arbeitsweise des Mitarbeiferteams orientiert sich

dementsprechend an den Methoden der "Systemischen

Familientherapie sowie verhalfenstheropeutischen

Grundlagen.

» Die intensive Zusammenarbeit mit den Eifern/ personen-

sorge berechtigten Personen vor Ort in der Einrichtung

steht , im Vordergrund des Gesamfkonzepfes/ da auf

diese Weise das zentrale Ziel des Hauses ELFÄ verfolgt
werden soll: Die Rückführung der betreuten Kinder und
Jugendlichen in ihr Herkunffssystem (i.d.R. ihre
Herkunftsfamilie) bei vorangegangener Ressourcen-
Stärkung bei Eltern, Kindern/Jugendlichen sowie der
Familie als „übergeordnetes Gesamtsystem".

Bezugs p ersonenbetreuung: Die einzelnen Mitarbeiter/ innen

des pädagogischen Teams sind im Bezugssystem von zwei b»s

drei Kindern zuständig. Die Dauer der Hilfeleisfung ist seitens
der Einrichtung keinen zeitlichen Einschränkungen unterworfen.

Sie orientiert sich ausschließlich an den vereinbarten Zielen des

Hilfeplanes*

Im Rahmen der Arbeit der vollsfationären Einrichtungen des

LeIriungsbBschreibung ernrichtungslndlvlduell SGB Vl!l ~ Anlage 1



Hauses Narnia und des Hauses 7Land hat sich aber eine

durchschnittliche Verweildauer von etwa zwei Jahren bewährt,
um eine RiJckführung mhaltifch erfolgreich vorzubereiten und
abzusichern..

Eine mögliche Anschlussbetreuung von jugendlichen Böfreuten,
bzw. [ungen Erwachsenen ist/ falls eine Rückführung in das
Herkunftssystem sich trotz intensiver Bemühungen nicht

umsetzten lösst, durch die Vernetzung mit dem Haus Narnia (im
Rahmen des angegliederten Differenzierungsplahzes in einem
Einzelappartemenf) und im einzel betreuten Jugendwohnen der
Maßnahme Ju- Tom abgesichert*

4. Leistung s angebot

4.1 Zeitlicher Umfang

Art der-Hilfe
Betreu ungszeiten

Betreuungsintensltät

Das Angebot/die Betreuung findet im Rahmen einer
vollstationaren Maßnahme rund um die Uhr statt. Der

Frühdienst beginnt Wochentags, um 6.30 Uhr und endet um

15.00 Uhr. Er v/ird von einem Mitarbelter/einer Mitarbeiterin
abgedeckt. In der Zeit von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr wird der
Frühdienst noch von der Schlafberet+schaft untersfützf.

Um 12.30 Uhr beginnt der Tag'dienst* Dieser endet um 21.00
Uhr. Der Spätdiensi beginnt um 13*00 Uhr (Freitag um 13.30
Uhr) und endet um 21.30 Uhr (Freitag um 22.00 Uhr). Mit dem
Beginn des Tdgdienstes wird eine Dienstüber'gabe
durchgeführt- Somit werden die Kinder/Jugendlichen i.d.R. am
Vormittag durch mindestens eine haup+amtliche pädagogische
Fachkraft, am Nachmitfag/Abend i.d.R. durch zwei pädagog-
ische Fachkräfte . betreut. Bei Bedarf wird in abgestimmten
Einzelfällen der Frühdienst und der Tag"/Spätdienst durch
eine weitere hauptamtiiche pädagogische Fachkraft verstärkt.

Am Wochenende findet eine einfache Dienstbesetzung.sfa+t,

da sich in dieser Zetf i.d.R. ein Teil der betreuten Kinder und

Jugendlichen in der Herkunftsfamtlie befindet. Hier beginnt
der Frühdienst um 08.00 Uhr und endet um 15.00 Uhr. Der
Spätdiensf begtrtnt in diesem Fall um 15.00 Uhr und endet um
22.00 Uhr. Die Schlafbereifschaffen treten ihren Dienst, in der

Woche um 21.30 Uhr/ am Wochenende um 22.00 Uhr an. Ihr
Dienst endet in der Woche am nächsten Morgen um 7.30 Uhr,

an Wochenenden um 08.00 Uhr.

In Krisensifuationen können die Schlaf be reif schaffen zu jeder
Zeit eine HintergrundrufbereEtschaff über ein entsprechendes

Bereitschaftshandy alamileren, so däss im erforderlichen Fall
die hauptamtliche pädagogische Fachkraft im Berettschafts-
dienst ca. 15 — 20 Minuten nach „AIarmierung vor Ort sein

kann. Hierzu hängt ein RufbereEtschaftsplan mit den ent-

sprechenden Telefonnummern im Dienstzimmer aus.

4.2 Inhalt der Leistung

4.2.1 Unterkunft und
Verpflegung

Zurverfügungstellung von

Wohnraum, Nutz- und
Gemeinsch aftsflä chen

Die betreuten Kinder/Jugendlichen sind im Schwärzen Weg
96c auf zwei Etagen m sechs Einzelzimmem und zwei Zwei-

bettzimmern untergebracht. Insgesamt stehen 9 genehmigungs"

pfitchtige Plätze zur Verfügung. Hierbei befinden sich die
Zimmer der Kind er/Jug endlichen ousnahmslos in der zweiten

Etage.
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Weitere räumliche Gegeben heiten in der Einrichtung
® Zwei barrierefreie Gruppen" bzw. Gemeinschafts räume

(Wohnzimmer und Esszimmer)
® Ein barrierearmes Büro/Dienstzimmer/Nachtbereit-

schaftszimmer

• Ein barrierefreies Besprechungszimmer für die

Elternarbeit und die heilpädagogische Einzelarbeit mit
Kindem/Jugendiichen, sowie Teambesprechungen und
Supervision; zusätzlich wird der Raum als Leitungsbüro
für admintstrative Zwecke genutzt

« Eine Küche mit direktem Zugang in den Wohnbereich mif
angrenzendem/integriertem Lagerraum für Lebensmittel
ind eines großen Gefrierschrankes sowie für weiteren

ha uswirfschaf fliehen lagerungsbedarf
® Vier Bader Im Bereich der Bewohner/innen^immer in der

ersten Etage mit je emem WQ je einem H.and-

Waschbecken und je ßiner Duschkabine; ein Büdezimmer
verfügt über eine Bade"/Duschwanne

® Ein Scmitärraum mit WC und Hand Waschbecken für die
Betreuten im Erdgeschoss

• Ein barrlereannes Bad mit WC/ Handwaschbecken und

Duschkabine für Mifarbeiter/innen und Gäste (z.B.
Eifern)

< Ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und

Wäschetrockner, sowie Schränken für Wäsche und
Reinigungsmiftel und ein zusätzlicher Gefrierschrcmk

• Ausgedehnte/ barrierefrete Flurflächen .sowie ein

bamerearmer Zugang zur bzw. in die Einrichtung

c KeHerräumlichkeiten zur Lagerung von Materialien

Räumliche Gegebenheiten außerhalb der Einrichlung
» Eigener, großzügiger Balkon mit Gartenmobiliar und

direktem Zugong zum Esszimmer

<» Grün- und Spielflächen mit eigenem Bolz"/und
Basketbaiiplatz (gemeinsame Nutzung mit der
benachbarten Pnvatschule Mentor/ der ÄRCHE-y/esf und
dorn Haus Narnia)

• Ein Fahrradkeller mit eigenem Zugang
• Mehrzwecksporthafle mit verschiedenen Funktionsräumen

auf dem Trägergelände in unmittelbarer Nachbarschaft
• Medien- und Funktionsräume In der Privatschuie Mentor

BewErtschaffung
Insfandhaltung/ Wartung

Eigen versorg un g oder

Fremdversorgung

Vollverpflegung
Regelmäßiges warmes
Mittagessen

Vesper / Frühstück
Getränke
Obst / Gemüse

Bewir+schaftung, Instahdhallung und Wartung
® Innen- und Außenanlagen werden durch die ver"

schiedenen Dienste des Trägers, sowie die hausefgene

Hauswtrtschaffskraft und pädagogische Mitarbeiter/
innen „versorgt" und bewirtschaftet.

Verpflegung der betreuten Kinder/Jugendlichen
• Einkäufe und Zubereitung der Mahlzeiten werden im

Rahmen einer Vollverpflegung in Eigenversorgung durch

die Hauswirtschaftskraft (Montag bis Freitag) und an
den. Wochenenden durch das pädagogische Personal

durchgeführt.

ß mindestens drei Mahlzeiten täglich, davon eine Mahlzeit
(zumeist das Mittagessen) warm
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Wäschepflege

4*2.2 Erzieherische und
sozialpädagogische
Betreuungsformen:

Wohnen (Gestaltung/
Entwicklungsmo g lich keiten,
Verselbsfändigung)

® wöchentiiche Erstellung von Speiseplänen unter

Berücksichtigung der Grundlagen einer ausgewogenen/

gesunden Ernährung/ bei der insbesondere die

hinreichende Versorgung mit Obst und Gemüse
Berücksichtigung findet

® Berücksichtigung von individuellen AnforderunQen/ wie
Nahrungsmittel un Verträglichkeiten/ religiöse
Speisegebofe (z.B. bei musltmischen Betreuten) und
besonderen Vorlieben (z.B. Wunschessen zu besonderen

Anlässen)
9 Getränke und frisches Obst sind für die betreuten Kinder

und Jugendlichen zu jeder Tageszeit verfügbar.
® Die Kinder/Jugendlkhen nehmen Pausenbro+e und

Getränke (Mineralwasser und Fruchtsäfte) mit tri die
Schule.

® Einige Kinde r-/Jugend liche werden aller Voraussicht
nach im Rahmen ihrer Ganzta g schul Versorgung in ihrer

Schule mit Mittagessen versorgt.

Wa schöpf lege
9 Pro Kmd/Jugendiicher mindestens ein Waschtag pro

Woche: Durchführung durch Hauswirtschaftskraft,
pädagogisches Personal oder eingewiesene Hilfskräfte.
Dabei werden die Betreuten Z.B. beim Zusammeniegen

der Wäsche oder beim Einräumen des Kleidersch rankes
beteiligt,

o Durchsicht und ggf. Reparatur von Waschestücken durch

Hauswirfschaftskraft und pädagogische
Mitarbeiter/innen

B Bei Bedarf; Beschaffung von Wäschestücken. Einkauf
nach Absprache durch Bezugsbetreuer/in und/oder
Personen-sorgeberechfigte. Dabei werden die

Kinder/Jugend lichen veranf wörtlich in angemessenem

Umfang beteiligt.

Wohnen
• Anregung der KTnder/Jugendlichen zu altersgemäßem

Verantworfungsbewüsstsein und Handlungsbereifschaff*

® Übernahme von ha uswirtsch äff lichen Aufgaben auf der

Grundlage von Wochenplänen (z.B. Tisch" und

Reimgungs-diensfe)

® 1 mal pro Woche; Grundreinigung des eigenen Zimmers

(Aufräumen/ Saugten und Wischen) unter Anleitung und
ggf. mit Unterstützung der Betreuung skräfte

® Übernahme der Zimmergestaltung (eigenes Zimmer &
Gemefnschaftsräume) unter Anleitung und ggfr mit
Unfersfüteung der Betreuungskräfte (Anregung kreativen
Gestaltens)

® In der benachbarten Einrichtung des Hauses Narn'ia

befindet sich ein räumlich cKrekt angebundenes
Appartement im 1. Stock des Gebäudes. Dort besteht

für Jugendliche ab ca. 16 Jahren im Rahmen eine$

DEfferenzierungspIafzes mit direkter Anbindung an die

Le!;tL»ng?beschreibung etfirichtungstndividueli SGB VII! -Anlage 1



Einrichtung die Möglichkett einer angemessenen Ver-
selbständigung. Bei Bedarf $tehen dort in diesem
Zusammenhang und für die ambulanfe Betreuung der

Maßnahme Ju-Torn weitere Räumlichkeiten zur Ver-

fügung, die für eine entsprechende Nutzung trägerintern

angemietef werden können* Alternativ wird für die
ambulante Betreuung aber auch Wohnraum auf dem

„freien Wohnungsmarkf angemie+et.

Bildung / Schule
(Förderung im vor-
schulischen und schulischen

Bereich)

Bildung /Schule
• Die Betreuten besuchen vorrangig die umliegenden

Regelschulen; Grunc/schu/e tia/mer Weg/ Gründschy/e
öslebshwser Heersiraße mit Depencfance Hu/nanrKfroße/

die Grunc/schy/e Pasforenwegf/ die öherschule

Pestafozzisfraße, die Öberschvle ' im Park und die

Ofoerschu/e Helgofander Straße sowie im Elnzelfali
weitere Schulen in der Peripherie der Einrichtung.
Daneben wird der Kontakt zu den Regionalen

Beratungs» und .Un+ersfüfzungszentren (ReBUZ) genufti!:!.

Für den Bereich des Bremer Westens, in dessen Region

das Haus ELFA beheimafet sein wird/ ist das ReBÜZ
West in der Vegesacker Straße 84 in Bremen Walle
hier ein bedeutender Kontakt hinsichtlich Beratung und
Unterstützung und Diognostik.

• Der kontinuierliche Kontakt und der Informations-

.austausch mit den Schulen/ bzw. den entsprechenden

Klassen- und Fachlehrern wird von den Mitarbeiter/

Innen (vorzugsweise den Bezugsbetreuer/ innen) der

Efnrichtung intensiv gepflegt (Teiefonkontakf/ Schriff-
verkehr, Gespräche in der Schule oder m der

Einrichtung, Teilnahme an EIfemabenden und Eltern-

sprechtagen). Hierbei werden die betreffenden Bezugs-

personen (l.d.R. die Kfndeseltern] nach Möglichkeit
verstärkt einbezogen und praktisch beteiligt

• D?e Kinder/Jugendfichen werden von den
pädagogischen Fachkräften der Einrichfung bei der
Erledigung ihrer Hausaufgaben je nach kognitiven
Fähigkeiten und den Möglichkeiten zum eigenverant-
wörtlichen Handeln eingeleitet und unterstützt. Auch hier

werden die Kindeseltem im Rahmen von -supervidierfen

Hospifationsterminen einbezogen, so dass sie in einem

geschützten Rahmen auf die anstehende AHtags-

belastung nach VoHzug der geplanten Rückführung
vorbereitet werden. In diesem Zusammenhang stellt

gerade die Begleitung schulischer Anforderungen (z.B.

Im Rahmen der ErlediQung von Hausaufgaben) ein gutes
Handlungsfeld dar^ um ein zielführendes Konflikt-
management zu erarbeiten.

s Die pädagogischen Mttorbeifer/innen. der Einrichtung
stellen in Absprache, mit den entsprechenden Fachlehrem

ergänzende pädagogische Arbetfsmaterialien
zusammen/ um spezifische TeHleistungsschwächen, der

Betreuten zu bearbeiten, die im Rahmen der Hausauf-

gaben zumeist nicht individuell berücksichtigt werden
können. Auch hier Ist eine umfassende Beteiligung der

Kindeseltern geplant/ so dass ein HÖchsfmaß an
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elterlicher Verantwortung und Handiungsmöglichkeit
erhalten bleibt. Dabei besteht ein besonderer Anspruch
zum einen darin, „Brüche" In der Kommunikation

. zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiferinhen der
Einrichtung und den Eltern zu vermeiden. Zum anderen

haben die • pädagogischen Mitarbeifer/innen die
Aufgabe sich In der Schule für „ihre Eltern" stark zu
machen, so dass diese als Gegenüber ernstgenommen

und nicht mit einem defizitören Fokus betrachtet werden!
® Die Diversifizter'ung/Spezfalisierung von Bildungsgängen

an Regelschulen verdeuflichf/ dass sich Kinder und
Jugendliche schon recht früh mit der Aufgabe konfron-
tiert sehen, h!n$ichtlich einzelner Föcherschwe r-punkte

neigungsspezEfische Auswahlen treffen zu müssen. Mit

dem Konzept der neuen Öberschule in Bremen beginnt

diese Auswahl bereits in der fünften Klasse. Dabei
werden sicherlich nicht selten bereits hier erste Enfschetd-
ungsfinien hinsichtlich einer beruflichen Orientterung
geprägt. Auch der mittlerweile etablierte Girls-/B,oys<Say
oder Zukunffsfag macht deutlich/ dass eine Auseinande-

rsetzung mit diesem Thema bereits unmittelbar nach der

Beendigung der Grundschule ihren Anfang nimmt, Somit
ist dieses Themenfeld auch nicht erst mit den jug.end-

lichen Betreuten im Rahmen ihrer anstehenden, Verselb-

sfändigung zu erarbeiten. Die Aufgabe besteht U.E.

vielmehr darin/ dass die pädagogischen Fachkräfte der
Schulen und der Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam mit
den Kindeseltern frühzeitig Neigungen und Vorlieben
der Kinder erkennen und sie in deren Ausübung

konsequent unterstüteen und fördern, so dass ihnen der

Spaß am Lernen erhalten bleibt/ bzw. dieser zunächst

einmal aktiviert wird! In diesem Zusammenhang ist eine

„kommunikative Triade auf Augehhöhe zwischen
lehrer/innen der Schulen/ pädagogischen Mitarbeitern/
Mitarbeiterinnen der Kinder" und Jugendhilfe und dem
Herkunffssysfem (i.d.R. den Kindeseltern) unserer

Auffassung nach erstrebenswert.

Arbeit und Beschäftigung
(Berufsorientierunc^

Berufsfindung etc.]

Arbeit und Beschäftigung
9 Da die „Befreuungszielgruppe des Hauses ELFA/ wie

Eingangs dargestellt, im Schwerpunkt Kinder und junge
Jugendliche sind, wird In diesem Bereich vermutlfch kein
Arbeifsschwerpunkt liegen. Im Einzelnen erhalten aber

Jugendliche/ für die eine entsprechende Berufs-

Orientierung bzw. Berufsfmdung cmsfehf, in der Em-

rkhtung zum gegebenen Zeitpunkt bedarfsorientierte
Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Prakfi-

kumsplätzen, beim Erstellen von Sewerbungsunterlagen

und weitere Hilfen Em Zusammenhang einer angemes-

senen, neigungsgerechten beruflichen Orientierung und

Berufsfindung. Eine. besondere Quaiität stellt hier das
breite Befötigungsfeld des Trägers ddr. Das Soziaiwerk
der Fresen Chrisfengemeinde ist in der Lage/ eine

Vielzahl von Prüktikumsplätzen bis hin zu Ausbildungs"
platzen in den verschiedensten Einsatzbereichen anzu-

bieten. Zudem steht mit dem „Bildungsträger ArBiS als
Kooperationspartner des Soz'ialwerks ein umfangreiches
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Knowhow zur bedarfsorientierfen Arbeits- und Beschäf-

tigungsauswahl zur Verfügung. Je nach Möglichkeit wird
auch hier der Prozess in Kooperation/nach Absprache
mit den Personensorge berechtigten begleitet.

Zusammenarbeit mit der
Herkunffsfamilie

Zusammenarbeit mit der Herkunffsfamilie
Unter Berücksichtigung der angestrebten Perspektive .einer
Rückführung der Kinder/Jugendlichen in die Herkunfts-
familie/das Herkunftssystem ist die Zusammenarbeit mit
ihr/ihm das zentrale Leifmotiv der Arbeit des Hauses ELFÄ.
Diese Zusammenarbeit soll auf möglichst breit 'angelegter
Ebene stattfinden und sieht eine umfangreiche Beteiligung des
Herkunftssysfems vor:

• Beteiligung im Rahmen der schulischen Versorgung (s.o.)
« Von pädagogischen Fachkräften supervidiertie Eltern-

hospitation in der Einrichtung
• Eigenverantwortliche Freizeitgestaltung (Eltern und

Betreute) in Absprache mit der Einrichtung .
® Besuch in der Einrichtung nach Termlna bspra ehe

a Einladung der Herkunftsfamilie • zu Festivitäten in der
Einrichtung (z.B. Geburtstag des eigenen Kirijdes/

Sommerfest/ etc.)
• Begleitung der eigenen Kinder zu Ärzten und Thera-

peuten und bei Bekieidungseinköufen ,
a Gemeinsame Freizeiiaktionen der betreuten Kinder/

Jugendlichen, der Herkunftsfamilie und der pöda-
gogischen Mitarbei+er/innen der Einrichtung (z.B. Tages-
ausflüge, gemeinsames Weihnachtsbacken/etc.)

Sysfemisch-familEentherqpeulische Arbeit mit der Herkunffs-
familie

< Im Absfond von drei bis maximol vier Wochen finden in
der Einrichtung Elterngespräche statt. Diese werden i.d.R.

von qualifizierten pädagogischen Fachkräften durchge-
führt/ die über eine sysfemischxfamilienfherapeutische

Zusatzausbiidung verfügen*

Ein Diplompsychologe mit systemisch-fainilienfhera"

peutischer Zusatzausbildung steht als Fachaüfsichf zur
Verfügung und wird bedarfsspezifisch hinzugezogen.

9 .Die Bezugsbetreuer/Innen werden bei Bedarf nach

Absprache mit der HerkunftsfamilSe an den Eltern-
gesprachen beteiligt. Grundlage der Gespräche bilden
die Theorien und praktischen Methoden der systemischen
Familien'Hierapie und ausgewählte Methoden der

Verhaltenstherapie.

ft Ein neues Element der sysfemtschen Eltern- und

Fomiiienar.beH des Soziaiwerks soll Im Haus ELFA umge-

setzt werden. Hierbei handeit es sich um die bereits

weiter oben erwähnte/ supervidierte EIternhospitation in

der Einrichtung. Dabei sollen die Eltern/ Personen-

sorgeberechtigten ihr Kind/ihre Kinder zu ausgewählten
Zeiten Tm Einrich+ungsalltag begleiten und vörschiedene
Aufgabenbereiche ihres Kindes/ihrer Kinder anleiten.
Neben der Hausaufgabenbetreuung vor Ort ist das Z.B.

das angeleitete Aufräumen des Zimmer$ oder auch „nur"

des Kleidersch rankes. Außerdem werden die Mahlzeiten
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begleitetet oder vor Orf in der Einrichtung verschiedene

Freizeitunternehmungen durchgeführt. Bei allen
Unternehmungen ist eine hierfür prlorifar zugeordnete

pädagogische Fachkraft zügegen, die vornehmlich eine
beobachtende, begleitende Rolle einnhnmf. Diese soll
nach Möglichkeit nur im Fall einer umfänglichen Krise
bzw. einer drohenden Eskalation in den Prozess des

Erziehungs" bzw. Kommunika+ionsgeschehens eingreifen.

In diesem Fall soll die Fachkraft im Rahmen einer
zwischenzeitlichen „Auszeit* ern für den weiteren Prozess

hilfreiches Feedback an den/die Personensorgebe-
rechtigte geben, so doss diese/r ihr/seln Vorgehen
zielführend anpassen kann. In jedem Fall findet dieses
Feedback in. geschütztem Rahmen immer direkt nach der

jeweiligen Hosptfation statt. Dte Hospitationen der
verschiedenen Personensorgeberechtigten/EJfem finden
alfernierend $tatf/ so dass sich immer nur.ein Eitemteil/

Elfernpaar zur Hospitation vor Ort in der Einrichtung
aufhält.
Eine weitere Mögiichkeif besteht darin/ dieses Verfahren
in der Wohnung der Sorgeberechtigten oder bei
anderen außerhäusigen Aktivitäfen (z.B. bei Beklei-

dungseinkäufen oder externen Freizeitunternehmungen)

durchzuführen. Hierfür bedarf ^s aber in jedem 'Fall
erweiterter personeiier Ressourcen/ um den verantworfr"

lichen Betrieb der Einrichtung nicht zu gefährden: Ein
solches Sefting ließe sich dann auch problemlos im
•Rahmen von turnusmäßig durchgeführten Haus-besuchen

integrieren.

Etwa acht bis zehnmal Im Jahr finden in der Einrichtung
ElternnachmiffaQe steift. Hier bringen Eltern nach

Möglichkeit eigene/ aktuelle Erziehungsfragen ein. Zwei
pädagogische Mitarbeite r/innen des Hauses führen den
Nachmittag nach entsprechender Vorbereitung (schrift-
liche Einladung an die Eltern und ZusammensteilunQ der
Arbeitsmateriqlien) durch und bereiten einen Input von
etwa 10 bis 15 Minuten vor. fm Anschluss erhalten die
Eltern einen Arbeitsauftrag zum Thema/ der nach Ablauf

von welt&ren 10 bis 15 Minuten dann in einer
gemeinscimen Runde „ausgewertet" und diskutiert wird

(maximal 30 Minuten). In der darauf folgenden Zeit
haben die Eltern für etwa 45 Minuten die Gelegenheit
sich bei Kaffee/ Tee und Gebäck nach Bedarf
auszutauschen und^ so erwünscht/ besser kennenzulernen.

In jedem Fall erhalten die Eltern am Ende der
Veranstaltung einen kleinen/ schriftlichen Impuls zum

Thema und ein Syrrtbol, das mtt dem Thema in
unmittelbarem Zusammenhang steht. So wird das Thema,

verankert und das Symbol als ressourcenorientiertes Bild

für eine weitere Bearbeitung des Themas genutzt

„Trainingsaüfenlhalte" der Kinder/Jugendlichen in der
Herkunftsfamille an Wochenenden, an Feiertagen und in

den Ferien . werden nach Absprache und je nach

Erkenntnissen aus den Elterngespr'ächen und den

Eiternhospi+ationen individuell angepasst. Hier sollen

gemeinsam die erlernten sozialen Fähigkeiten erprobt

und ressourcenorientfert erweitert werden/ um die
Grundlage für eine erfolgreiche Rückführung zu
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Förderung und
Aktivierung
(heilpädagogische
Betreuung/ psychologische

Betreuung,

Musikpädagogik/
Erlebnispädagöglk/
Freizeit- und

Sportpädagogik)

]

schaffen. Maßgebliche Voraussetzung für die
Vereinbarung über die Frequenz und Dauer der Aufent-

halte in der Herkunftsfamiile bilden der vofltegende
HHfeplan und die gemeinsamen Absprachen zwischen
dem Casemanager/der Casemanagerin des AfSD^ der
Herkunffsfamilie/ dem betreuten Kind/dem betreuten
Jugendlichen, und. den verantwortlichen Mifarbeifern/

Mttarbeiterinnen des Hauses fL-FA. Der Verlauf der

Aufenthalte in der/Herkunftsfcim)lie wird. dann in den
Eltern gesprochen miteinander reflektiert, und es werden

nach erfofg+em Feedback ggf. angemessene Modifl"
kationen vorgenommen.

• Zur Sicherstellung des Kindeswohles und bei
entsprechender fachlicher Indikation ' werden

bedorfsorientiört Hausbesüche durchgeführt. Diese
dienen vornehmlich • der Sicherstellung angemessener,

kindgerech+er Rahmenbedingungen der häuslichen
Umgebung. Eine positive „Randerscheinung" dieser

Kontakte ist i.d.R. die gesteigerte Gesprächsoffenheit
seitens der Eltern, die wir im Kontext vergleichbarer

stationärer Maßnahmen bereits feststellen konnten.

Diese Qualität in der Be^iehungsarbeif ist vermutlich auf
den ihnen vertrauten, häuslichen Rahmen zurückzuführen

(„HeimspielcharakterJ").

Förderung und Akfivierung
® Regefmäßige Durchführung verschiedener freizeit-

pädagogischer Angebote durch cKe pädagogischen
Mitarbeiter/innen des Hauses, so Z.B, gemeinschaffliche

Bostelprojekfe, Gesellschaftsspiele/ Kickern, Muslkange-
böte (Gesang, Gitarre und Percussion), Köoperations-

spiele,

® Anleitung eines alfersents p rechen den, angemessenen
Umgangs mit elektronischen Medien (PC/ Splelekonsqle
und TV) zur spielerischen Erweiterung der kogm'Hven und
köordinativen Fähigkeiten. ; .

Der PC soil vorrangig Em Rahmen der schulischen
Ausbildung für Infemetrecherchen genutzt werden.

e Forderung von Körperwahmehmung und Körper-

beherrschung: Bewegungs- und Ballspiele auf dem

hauseigenen Balfspielplatz mit benachbarter Grünfläche.
Zur Verfügung stehen hier wefterfe$+e Kleinfeldtore/
Baskefballkörbe und zwei Tischfennisplanen. Zur Ein"
Übung des Umgangs u.a. mit dem Fahrrad, mit Inline-

skafes und denn Skateboard bestehen auf dem verkehrs-

beruhigten Trägergelande vielfältige Möglichkeiten.
® Alle Kindör/Jugendlichen können verbindlich in

verschiedensten ^Sparten der umliegenden Sportvereine

(z.B. Christlicher SportverQ'in — CSV/ Tura Bremen oder

SVGÖ} angemeldet sein/ damit im Rahmen einer ganz-

heitlichen Versorgung auch die moforische EntwEcklunQ
der betreuten Kinder/Jugendlichien gefordert wird.
Dabei entscheiden sie sich neigungsspezifisch Z.B. für

Sportarten wie Handbalt, Fußball,. . VolleybaU,

Badminton/ Judo, Akrobatik oder Tanz. Weiterhin sollen

natürlich auch die verschiedenen Angebote und AGs der
umliegenden Schulen (Musik-AG, Theater-AG, HIP-HOP-
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AG, Schach-AG e+c.) sowie die Angebote der
Jugendfrejzeithelme GrÖpefmgen und ösfebshausen, bzw.

alternative Freizeitangebote genutzt werden* An dieser

Stelle wird der sozialraumlichen Vernetzung des Hauses

EIFA eine sehr große Bedeutung beigemessen.
Zur Förderung einer kind- und jugendgerechten Entwick-

lung gehört auch die „gesellschaftliche Teilhabe" im
Rahmen partizipatorischer Prozesse. D.h., die Kinder und

Jugendlichen werden gemäß der Elnrichtungskonzeption
an verschiedenen Kommunikations" und Enfscheidungs-

Prozessen beteilfgf, wobei sie gleichsam über die
Möglichkeiten und Wege Informiert werden, wie sie an
geeigneter Steile eigene Beschwerden vortragen

können.

Z.Z, liegt für das Haus ELFA noch keine differenzierte^
schriftlich ausgearbeitete Konzeption zur Partizipation
von Kindern und Jugendlichen vor- Allerdings sollen die
bereits bestehenden Einrichfungsstandards zur angemes-

senen Beteiligung in den Einrichtungen der Hilfen zur Er"

ziehung des Soziafwerks noch im Laufe des kommenden

Jahres 2013 zu einer verbindlichen^ schriftlichen Beteili"
gungäkonzeption verarbeitet werden. Auch für das Haus

ELFA soll dementsprechend ein stimmtges Beteiligung s"
konzepf hinterlegt werden^ auf dessen Grundlage die

Betreuten aktiv an der Gestaltung ihrer emeherischen

Hilfen mifv/irken können/sbllen.
Dabei sollen unter anderem adäquote Befeiligungsforen

geschaffen werden/-in denen die Kinder und Jugend-

lichen eigene Anliegen formulieren können. In den

bereits bestehenden Häusern Narnia^. 7Land und Zwer-

gensee werden diese Be+eiligungsrunden z.Z. in Form

von •Tage$abschlusskreisen und Gryppennachmittagen

bzw* Gruppenabenden durchgeführt, in denen die
Betreuten Z.B. in den folgenden Bereichen aktiv mif-

wirken:

• Gestaltung des Tage$ab lautes
• Ausgestaltung und Umsetzung von Regeln und

Konsequenzen des EtnrichtungsoIItages

• Entwicklung und Umsetzung von Projekten,

Gemeinschaftsakttonen, Freizeifgestaitung/ Festen,

Ausflügen/ Ferienfreizeiten
B Gestaltung von , Gruppenräumen/ Außen- und

Freizeitanlagen

• Spetsepiangestaltung
B Anschaffungert/Einkäufe von Spiel-, Sport- und

KreativmaterEciHen, .

• Daneben werden die Kinder/Jugendlichen aktiv an
der Ausgestaltung des HHfeplanes beteiligt. So
werden beispielsweise in diesem Zusammenhang

begleitende Einzel g espräche mit den Betreuten
geführt (I.d.R. von der jeweiligen Bezugs befreuun g)/

in denen sie eigene Wünsche und Haltungen

hinsichttich der weiteren Hilfeplanung zum Ausdruck
bringen können. Außerdem werden sie, je nach

Lebensalter,, gemäß der gesetzlichen. Bestimmungen

des Kinderschutzgesetzes In einem angepassien

Umfang an den HEIfeplänungsgespröchen des
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Spezielle fachliche
Angebote (psychologische
oder sonstige

pädagogisch-
therapeutische Hilfen)
Angäben zu Arbeits-
Schwerpunkten in den
o.g. Bereichen

Casemcmogements des Amtes für Soziale Dienste

und der betreuenden Einrichhjng beteiligt, so dass
sie auch in diesem Rahmen ihre eigenen Interessen

vertreten können. Weitere Angaben zuf Umsetzung

emes adäquaten Beteiligungskonzeptes sowie eines

abgesicherten Beschwerdemanagemen+s können

dem Qualitöfsentwicklungsberichf 2010/2011 auf
den Selten 40"49 unter einem der aktuellen
Schlüsse] prozesse, Partizipation/ entnommen

werden.

A Gemeinschaftliche Nutzung externer Angebote/ wie
Z.B« der Besuch des Schwimmbades oder der

Eisläufholle (Paracf/ce); Im Sommer kann beispielsweise
der Wa)fer Fe/dmarfcsee oder der Grambker Sportpark-
see aufgesucht werden, die mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln oder dem Fahrrad in 10-20 Minuten erreichbar
sind.

® Einmal im Jahr findet eine gemeinsame Sommerfreizeit

statt, bei der 3 Mitarbeifer/innen und alle Kinder der
Einrichtung mitfahren. Die Freizeit dauert 8 bis 10
Tage und soll denn Zusammenhalt der Gruppe und dem
Sammeln positiver, erlebnispadagogischer Erfahrungen
dienen.

Spezielle fachliche Angebote
• Im Rahmen von therapeutischen Einzelsiteungen. in der

heilpädagogisch/theräpeu+ischen Einrichtung des
Hauses ELPA werden im vertrauten Rahmen der

eigenen Räumlichkeiten des Hauses psychologische
Bedarfe der betreuten Kinder und Jugendlichen
bearbeitet. In Einzelsifzungen werden dazu die Kinder

im Abstand von etwa ein bis. zwei Wochen diese.

Termine nutzen könnten. Neben Gesprächen sollen hier

verschiedene spielerische und Elemente kreativer

Kindertherapie (z.B. Malen, Geschichten erzählen/
fabulieren/ Fantasie reisen/ Rolienspiele mit Hand" und

Fingerpuppen etc.) genutzt werden. Risse Diensf-

leistung wird von der Einrichfungsleitung des Hauses
ELFÄ, die über eine abgßScHossene Ausbildung zur
systemlschen Fämilientherapeutin als auch zur

systemischeri Kinder- und Jugendlichenfherapeutin
verfügt, unter der FachaufsEcht emes Diplom"

Psychologen durchgeführr. Die Koprdindtion der
heilpäciagoglsch-therapeutischen Angebote wird !m
Rahmen emes regelmäßig stattfindenden/ fräger-

internen. Arbeitskreises durchgeführt. An diesem

Arbeitskreis nehmen die. Hauslehungen der Häuser

ELFAf Narnf'a/ 7iwd und Zvwrgensee sowie der

FachaufsEcht führende Fachbereichsleifer (Diplom-
Psychologe) teil.

e Im Rahmen einer Kooperation zwischen den freien

Jugendhilfeträgern in Bremen und der frmc/er" uncf
jugendpsychiainschen tnstifutsambuhnz des K.I'inikum

Bremen Ösf gGmbH nimmt dos Haus ELFA im Bedarfs-
fall die fachliche Beratung durch Mitarbeiter/lnnen der
Insfitutsambulanz in Anspruch, um besonders anspruchs"
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vollen/ pädagogischen Aufgabenstelfongen im Einzel-
fall differenzierter gerecht werden zu können. Die
BeraTung/die Vorstellung des entsprechenden Falles
findet nach vorangegangener schriftlicher Vorsfeilung
m der Institutsambulanz statt. Die Ergebnisse werden

pro+okoHarisch fixiert und an die Ambulanz zurück-

gemeldet
® Die Sfaatlich anerkannte Schule für iogopädte Bremen

der Wtrfschafts- und Soziafakadefnie der ÄngesfQfifen-

kammer Bremen gGmhH (WISÖAK.) führt im Rahmen
der praktischen Ausbildung zum Logopäden/zur
Logopädin (Vorbereitung der praktischen Abschluss-
prüfung) in den Raumfichkeifen der Nachbareinrrchtung
des Hauses Narma an bis zu zwei Terminen In der

Woche mit bis zu vier ausgewählten Kindern logo-
therapeutische Angebote durch. Dieses Angeb'ot soll

als zusätzliches/ ergänzendes therapeutisches Modul

bei entsprechendem iogotheropeutischem Bedarf auch
im Hcsus ELPA etabliert werden. Hierbei sollen die
Kinder/Jugen d lichen mh einem sprachtherapeutischen
Bedarf gezielt von der Schylletterin der Fachschuie und

. den pädagogischen Fachkräften des Hauses ELFÄ
ausgewählt werden. Nach einer differenzierten

Diqgnostik erfolgt die Umsetzung. einer individuellen
Behandlung durch die Absolven+innen und Absolventen
unter Fachaufsicht und SupervfsTpn durch die Schul-
leitung. Nach einem Abschlussgespräch mit den vor Ort
tätigen Absoiventinnen und Absoiventen/ der Schul"

leiterin und den verantwortlichen Vertretern des Hauses

ELFA wird ein umfassender therapeutischer Bericht vor-
gelegt/ aus dem sich das weitere Vorgehen ableiten

lässt. Dieses Angebot ist z.Z. noch vollkommen kostenlos

und bedarf keiner kassenärztiichen Zuweisung. Den
sprachtherdpeuftschen Bedarfen der Kmder/Jugend-
lichen des Hauses kann so un bürokratisch und zei+nah

begegnet werden!

9 Bei Bedarf werden p?ychotherapeutische .und ergo-

therapeutische Maßnahmen externer Therapeuten/

Therapeutinnen in Anspruch genommen.

5. Personelle Ausstatiung

Angäben zur Ausstattung
(Umfang), Qualifikation und
Aufgaben des Personals für
die Bereiche:

Fachliche Leitung
Betriebliche Leftung und
Verwaltung

Koordination
Gruppenübergreifende
Dienste

Hauswirtschaft/ Reinigung
und Küche
Technische Dienste
Erziehung- und Betreuung

Das Haus ELFA soll über 9 genehmigte Betreuungsplätze
verfügen, im Rahmen der angestrebten Entgeltvereinbarung

sollen für das Haus als heilpädagogische Einrichtung für 9
KEnder/Jugendllche 5^0 Vollzeif-Befreuungsstellen genehmigt
werden. Zusätdich sind hier 5 pädagogische Mitarbeiter/
innen Im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigung s-ve rhäit-

nisses -in Teilzeit vorgesehen und werden, als Nacht"

diensfbereitsch äffen eingesetzt.

Als Grundlage wird :eme gültige Betriebserlaubnis gemäß §§
45 ff SGB VIII (KJHG) angestrebt.

Der Betreuungsschiüssel soll sich dabei folgendermaßen
aufgltedern:

® 2/50 Vollzeitstellen Sozialpädagog(fnn]en
® . 2^00 Vollzeitstellen Erzieher{ innen)
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Angabe von
Personalanhaltswerfen als

Relation der Platzzahl zu
Vollzeitstellen in den o.g.
Bereichen

® 0/50 Stelle fochliche Leitung im Betreuungsdiensf
® 5,00 Schiafbereitschaftsdienste im Rahmen von

Gering-fügiger Beschäftigung (täglich in der Woche
von 21.30 bis 07.30 Uhr und an Wochenenden von
22.00 bis 08.00 Uhr» in Teilzeif

Weiterhin sind die folgenden Sfellenqn+eile ausgewiesen:
9 0/50 Psycho[pg(in)e (therapeütische Leistungen)
• 0/75 Stelle für hauswirtschaf fliehe Aufgaben
• 0,20 Stelle für Versorgungs- und Technikpersonai
» 0/30 Stelle Geschäftsführung und Verwaltung

Der Lets+ungsbeschreibung fs^ im Anhang ein Personalein-

safzplan beigefügt, aus dessen Darstellung sich auch die
Zeiten für die ergänzenden Leistungen im Rahmen der einrich-

tungsspezif ischen Eltern" und Familtenarbeit entnehmen lassen.

6, Sach- und

Raumausstattung

Allgemeine Beschreibung
(Wohngestaltung)
Gruppen räume

Funktion sräume

Wohnräume (Anzahl der
Einbettzimmer,

Zweibettzimmer bzw. .

andere ZEmmergrößeri)
Verhäftnis Wohn- zu.

Verkehr$flächen
Frelflächen
Heizungsart

Warmwasseraufbereilung

Ausstattung der
Bewohnerzimmer mit

Inventar

Ausstattung der Nutz- und

Gemeinschafts-räume mit

Inventar

Das Maus ELFÄ verfügt auf zwei Etogen insgesamt über eine
Wohnfläche von 376,46 qm. Von den Fluren gehen auf
beiden .Etagen nahezu alle Wohn-, Funktions- und

Gruppenräüme ab. Die Wohn-, Gruppen" und Funktionsräume

befinden sich dabei ausschlTeßfich im Erdgeschoss/Hochpar-
terre der Einrichtung. Alle Bewohner/innenzimmer befinden
sich in der ersten Etage der Einrichtung. Die Baupläne der

Einrichtung mit einer entsprechenden FlächenübersEcht sind
dieser Leistung sb eschreibun g als Anhang beigefügt. Ihr kann
auch das. Verhältnis von Wohn- zu Verkeh rsf lachen entnommen

werden. Die Warmwasseraufbereitung des Gebäudes erfolgt

durch ein t.rägereigenes Blockheizkraftwerk auf dem Gelände.

Bewohnerzimmer (Obergeschoss)
• 6 Einzelzimmer und 2 Doppelzimmer
• Zimmeraussfatfung je Bewohner/in; Ein Bett, ein

Kjeider-schrank, ein Schreibtisch nebst

Schreibtischlampe, Schreibtischstuhl und Popierkorb^
ein Regal, e,m Nachtschranl< nebst Nachtiampe, ein

Wäschebehälter für Schmutzwäsche, ein Behälter zur
Aufbewahrung eigener Spielzeuge

Wohn"/Esszimmer (Erdgeschoss)
• Zwei große Esstische mit Bestuhlung für bis zu vierzehn

Personen zur Einnohme der gemeinsamen Mahlzeiten/

für die Durchführung von Spie!" und B astel angeboten
und für die Durchführung von Elternnachmit+agen

• Eine gemütliche Sifrzgelegenheit (Couchgarnhur)
• Spiele-/Bücherregale und ein verschließ barer

Materialschrank
• Eine Tür stellt eine direkte Verbindung zur Küche her.

Wohn- und Medienzimrner (Erdgeschoss)
» Eine große Wohnlandschaff/Couchgamitur
• BÜcherregale und ein abschlteßbarer Schränk für die

Aufbewahrung von Materialien und Medien

• Ein TV-Schrank mit TV/ Festplatfenrecorder,

. Sptelekonsoie und Htfi-Anlage
» Ein multimediafähiger PC (nebst erforderlichem PC"

Tisch und höhenvers+elibarem Schrei btischstuh l) mit
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Intern.et-Flatrafe als Medium für Kommunikation/

Intemetrecherchen» zur medialeri Gestaltung und zur

Unterhaltung (mit entsprechender Sicherung zur
Gewahrleistung eines angemessenen Kinder- und

Jugend$chutzes). Dem PC ist ein Netzwerkdrucker Im
Diensfzimmer der Einrichtung zugeordnet.

„ElFA-Raum"! Für Eltern- und Familienarbei» (Erdgeschoss)
Für Gespröche/therapeutische Arbeit mit EItern/Sorgebe-
rechtigten, Kindern/Jugendlichen/ bzw. mit ganzen Familien/
zur Durchführung von Hilfeplanungsgesprächen, für Teamge-

spräche, für Gespräche mit Besuchern/ Besucherinnen
tt Ein Tisch mit sechs bis acht Stühlen
®. Regale für Bücher und Materialien
® AbscMießbare Material-/Aktensch ranke
• Ein Telefon mit Anrufbeantworter

o Ein PC-Tlsch mit PC, Drucker und weiterem EDV-
Zubehör

» Eine Videoausrüstung zur systematischen Aufzeichnung/

Dokumentation und Wiedergabe von systemischen Be-

ratung$-/FamiIiengesprächen
® Eine Weißwandtafel zu Präsentafionszwecken im

Rahmen der systemischen Eltern- und Fomilienarbeit

7. Belrieb s notwendige
Anlagen

Büro- und Geschöfts-

ousstattung

Anlagen der Wäsche"
relnigung und Reinigung
Anlagen der
Essenszubereitung und

Aufbewahrung etc.

Außencmlagen

Diensfzimmer/Schläfbereitschaftszimmer (Erdgeschoss)
» Ausstattung mit Telefon, Fpx, EDV-Anlage mii Infernet-

Zugang und dem erforderlichen MobiHar (2 Schreib-
tische mit abschließbaren Rollcontainern und Büro-

Stühlen)
® Verschließ bare Akfenschränke zur Aufbewahrung von

Bewohnerdaten und. anderen vertraulichen Akten

• Offene Regale
® Schlafcouch für den Schlafbereitschaftsdienst

Sanitärräume für Kinder (Erd- und Obergeschoss)
In der Einrichtung befinden sich auf zwei Etagen fünf
Sam+örräume für die Kind er/Jugend lichen. Vier Saniförfäume
befinden sich im Obergeschoss in direkter Nähe der
Bewohner/innenzimmer, so dass sich zwei bis maximal drei

Kind er/Jugend liche einen Sanitarraum feilen. Ein Sanitärraum
kann im Erdgeschoss von allen Bewohne r/innen im

Eihrichtungsalltag genutzt werden.
• Je Sanitörraum ein WC
• Je Sünitärraum ein Handwaschbecken mit

Seifenspender, eine Waschkonsöie nebst Spiegel und
diverse Hal+erungen für Handtücher, Waschlappen etc.

9 fn drei Sanitärröumen im Obergeschoss befindet sich
eine Duschkobine*

® In einem Sanitärraum im Obergeschoss befindet sich

eine Dusch-/Badewanne.

Barriereurmes Mifarbeiterbad für all® Mifarbeiter/innen und
Gäste (Erdgeschoss)

s ein WC, ein Handwaschbecken mit Papierhandtuch-

haltet Seifenspender und Desinfektionsmittelspender
sowie eine Waschkonsote nebst Spiegel

® Eine Duschkabine für Mttarbeiter/innen
® diverse Haiterungen für Handtücher, Waschlappen e+c.
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Küche mit direktem Durchgang zum Esszimmer (Erd-
geschoss)

• 4-flammiger E-Herd mit Dunstabzugshaube und Back"

ofen

• Eine große Kühl-/Gefrierkombination
• Spülmaschme
« Mikrowelle^ Kaffeemaschine/ Brotschneidemaschlne und

diverse andere elektronische und mechanische Küchen-

kleingeräte
• Ein großes und ein kleines Spülbecken
• Paplerhandtuchhalfer/ Seifenspender/ Desmfektions-

mittel-spender • .

• Stauraum in zahlreichen Stand- und Hängeschränken

zur Lagerung von Geschirr, &esteck/ Küchenwerk-

zeugen und Geräten sowie Lebensmitteln, die nicht der

Kühlung bedürfen
• Tisch und 4 Stühle (zur sitzenden Verarbeitung von

Lebensmitfeln}

Abschließbare Speisekammer/lagerraum für Lebensmittel
• Offene Regale/Schränke zur Lagerung von Lebens"

mitfeln, die keiner elektronischen Kühlung bedürfen/
bzw. zur Lagerung von weiterem hauswirtschaftlichem

Bedarf (nicht Reinigung smiftell]
• Ein großer Gefrierschronk

Abschließbarer Hauswlrtschaftsraum (Erdgeschoss)
. • Eine Waschmaschine und ein Abluffwäschetrockner

• Ein .Wasdhbecken/Ausgussbecken
• Papierhandtuchhalter, Seifen$pender, Desinfektions-

miftelspender

• Stand- und Hängeschränke zur Lagerung von Wäsche,

Bet+wäsche, Handtüchern, Hygieneartikeln, Reinigungs-

geraten und Reimgungsmitteln sowie weiterem haus-

wirtschaftlichen Bedarf
• Stand- und Hängeschränke zur separaten Lagerung

von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien zur In-

sfandhaltung

Keller
• Die Einrichtung verfügt über einen großen/ ab-

schließbaren Kellerraum zur Lagerung von Materialien/

Werkzeugen und Spielmaterialien sowie Sportgeröten
für den Außenbereich. Der über 58/39 qm große, helle
Kellerraum mit insgesamt sechs Fenstern kann ferner für

raumgreifende Kreativ-angebofe genutzt werden.

Fahrradkeller
• Ein 29^24 qm großer abschließbarer Fahrradkefter

steht auf der gegenüberliegenden Seite .des

Innenhofes zur Verfügung. Über zwei große

Flügeltüren können die Fahrräder vom Hof stufenlos in
den Kelierraum geschoben werden

Außenbereich
'® Weiter oben beschriebener Ballspiel- bzw. Bolzplatz

mit angrenzender Grünfläche
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Spielplatz mit Schaukelgerüst und Spielhaus auf einer
Grünfläche im Außenbereich des benachbarten Hauses
Narnia (Doppelnufeung)
Beschriebene^ verkehrsberuhigle Verkehrsflächen auf
dem Trägergelönde
Angrenzendes Kleingorfengebiet (Kinder- und
Jugendfarm zu Fuß in 5 Minuten erreichbar)
Angrenzender Grunzug in Richtung Innensfadt

8. Qualitätssicherung
und "Entwicklung

Angaben 2u Art, Umfang und
Systematik der Quaiitäfs-
Sicherung für das Leistungs«

angebet.

Dabei ist darzustellen/ auf

welche Dimensionen von

Qualität (Struktur, Prozess und
Ergebnis) Bezug genommen
wird.

Die beschriebenen Verfahrens-

weisen können sich auf den

individuellen Hilfeprozess und/
oder auf die externe HHfe-

koordination beziehen.

Qualitatssicherung und "entwicklung auf Trägerebene
Auf der Trägerebene des Sozialwerkes ist ein umfangreiches
QuaHtätsmanagementsy stern entwickölt worden/ das

permanent weiterenfwi ekelt wird. Zwei Mifarbeifer des
SozEalwerks arbeiten hierzu a bfeilungsüberg reifende
Qualitatss+andafds aus, sorgen für die verpflichtende
Durchführung von Inf o rmations Veranstaltungen (z.B. zum Thema

Leben smtttelhygiene, Umgang mit Medikamenten/ Brandschutz/
Verhalten im Notfall etc.) und geben die erorbeiteten
Standards an die Abteilungen weiter. Mittlerweile verfügt
Jede Abteilung des Sozialwerks über einen EDV-Zugang zum
trägereigenen Infranef, wo das entsprechende QualitÖts-

mqnagemenfhandbuch und die geltenden NotfaHstandards
hinterlegt sind- Diese Unterlagen werden von den QM"

Mitarbeitern im Austausch mit den verschiedenen Abteilungen/
Fachbereichen des Sozialwerk$ in einem fortlaufenden Prozess

aktualisiert und fachgerecht angepassf.

Maßnahmen zur Sicherung der Strukturqualität
im Haus ELFA

• Regelmäßige Überprüfung des Einrichfungszusfandes
und aller technischen Anlagen der Emrichtung durch

eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und die technischen
Dienste des Trägers

• Regelmäßige Wartung der Feuerlöscheihrichtungen
der Einrichtung durch externe Fachfirmen für
Brandschüte

• Lagerung und Verarbeitung von Lebensmtttefn wird
nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen der

Hygtene-/ Lebensmittel Verordnungen durchgeführt und
dokumentiert. .

® Regelmäßige Belehrungen der pädagogischen und
hauswirfschoftiichen Mltarbeifer/innen nach. dem
Infektionsschutzgesetz werden durchgeführt und
dokumentiert.

® Regelmäßige Durchführung von Hygieneschulungen
9. Entwicklung und Pflege gemeinsamer Standards mit

den voll-/teitstatiopären Kinder" und Jugendhilfeein-
richtungen im Spzialwerk [Haus Narn/a/ Haus 7iand
und Haus Zwergensee)

• Routinen im Rahmen einer standardisierten

Hitfepianungs Melderou+inen und das Verfassen
differenzierter Enfwickiungsberichte/Fallverlöufe im
Austausch mit den Casemanager/lnnen des AfSD

<& Standardisierung der Aufnahme und Entlassung von

Kindern und Jugendlichen (z.B. standardisierter

Aufnahmebogen] -

® Durchführuhg von schriftlichen Melderoutinen an das

LandesjugencSamt und den Beratungsclsenst Fremd-
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p/afzt'erüng des ÄfSD
® Dokumentation aller relevanten pädagogisch/

therapeuttschen Aktivitäten im Etnrichhjngsalltagt
Elektronische Teanribuchdokumentotton per PC

® Elektronische Per$onalverwaltung und Dienstplange-

sta [tun g

Maßnahmen zur Sicherung der Prozessqualitaf
im. Haus ELFA

• Elektronische Teambuchdokumentation
® Differenzierte.. Führung und Pflege von Bewohner/

Ennenakten unter Berücksichtigung der geltenden
Dotenschutzrichtiinien (Belehrungen erfolgen durch den
Datenschutzbeauffragten des SozhSwerks)

® Wöchentliche Teambesprechungen mit entsprechender
protokoUarischer Dokumentation zur bedarf sgerechfen

Koordination und Abstimmung der laufenden Maß-
nahmen hinsichtlich pädagogischer Aufgabenstellungen
und im Rahmen der heiipädagogisch/lherapeutischen
An-forderungen

. « Monatliche Team-'/Failsupervision für alle hauptamt"

lichen pädagogischen Mitarbeiter/innen.
9 Erstellung von fallspezlfischen, stand ard isierten profo-

kollarischen Aufzeichnungen/ T:.B. von Hospitations-

einheilen der EI+ern/Personensorgeberechfigten, Eltern-

gesprochen, Gesprächen mit den betreuten Kindern
und Jugendlichen/ Gesprächen mit Lehrern/ Lehrer"
innen/ Ärzten/Ärztinnen und/oder Therapeuten/Thera-
peutinnen

c Nutzung interner und externer Fort- und Weiter-

bildungsangebote mit dem Schwerpunkt auf die
Anforderungen der heHpädagogischen/stationaren
Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen und eine
systemisch-familienfherapeutische Ausrichtung der

Einrichtung Im Besonderen
» Führung von Usten/N a abweisen (z.B. die Verabretchung

von Medikamenten nach vorausgegangener ärztlicher,

schriftlicher Verordnung oder die Ausgabe von
Materialien)

9 Videodokurnentation von „therüpeutischen

Gesprächen" mit Eifern und/oder Kindern und
Jugendlichen unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Vorgaben zum Daten-schutz

B Austausch auf der Basis von Kooperationen im

ParifäffschQn Erziehungshiffenetz, mit der Kinder- und

fugendpsychiafrischen fnsiiiufsambuhnz des K.Hnikums
Bremen Ost und mit der Fachschufe für Logopäd'ie c/er
Wi$OAK

® Fachlicher .Austausch im Rahmen von verschiedenen

Arbeitskreisen der Kinder- und Jugendhilfe/ mit
MEfarbeifer/innen des AfSD, mit Erziehungs"
beratungsstelien/ mit schulpsychologischen Diensten,

jugendpolitischen Gremien sowie. anderen lokalen

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
® ; Austausch mit anderen Trägern der ambulanten und

stationären Kinder- und JugendhHfe im Rahmen der

Heimkonferenz
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Maßnahmen zur Sicherung der Ergebnisqualitäi
im Haus ELFA

s Atle weiter oben beschriebenen Dbkumentations"

Systeme

® Die Nutzung der Vernefzung/Zusammenarbeit mit den
bereits erwähnten^ anderen trägereigenen Einrkht-

ungen der Erziehungshdfe sowie der regelmäßige,

fachliche Austausch mit den oben genannten externen

Diensten und Einrichtungen.

® Pflege des erhobenen Daten besten des/ um bei Bedarf
alle relevanten Informationen verfügbar zu haben

« Abwicklung aller relevanten Formalien Em Zusammen"

hang mit dem Auszug der betreuten Kinder und
Jugendlichen (z.&. Ab-/Ummeldung hinsichtlich des
anstehenden Schul- und Wohnortwechsels)

^ Durchführung von AbschIuss-/Verabschiedungsritualen
zum Auszug der betreuten Kinder und Jugendlichen

® Verfassung differenzierter Abschlussberichte nach
Beendigung der Maßnahme Em Haus ELPA

® Übergabe relevanter Akten bestandteiie' an das

Nachfolgesystem (Herkunftsfarriilie oder eine andere,
an den stationären Aufenthalt im Haus ELFA
anschließende Hilfeform)

® Angemessene, leistbare Kontakte im Rahmen der

„Nochsorge"

Dabei wird die planmäßige^ erfolgreiche Beendigung der
Maßnahme in Verknüpfung mit der Riickführung der. betreuten
Kinder/JugendIichen in ihr6 Herkunftsfamllie als ein möglicher
Ausdruck einer hohen Ergebmsquälifät betrachtet.

Stand: 28.06.2013

Anlagen:

• TrägerleTtbild

a Organtgramm des Sozialwerks

» Personalemsateplan des Betreuungsdienstes mit Darstellung ergänzender Leistungen im

Rahmen der ein richfungsspezif ischen Eltern" und Familienarbeit

o Bauzeichnungen Haus ELFA
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